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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

Per E-Mail 

An die Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter 

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 

BEARBEITET VON 

REFERAT/PROJEKT 

TEL +49 (0) 30 18 682-0 (oder 682-0) 

FAX 

E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 

DATUM 18. Oktober 2022 

BETREFF Referentenentwurf eines Sanktionsdurchsetzungsgesetzes II 
Anhörung und Gelegenheit zur Stellungnahme 

ANLAGEN  1 
DOK 2022/0955756

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beigefügt übersenden wir Ihnen den gemeinsamen Referentenentwurf des 

Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Klimaschutz für ein Zweites Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen 

(Sanktionsdurchsetzungsgesetz II). 

Nachdem mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz I bereits kurzfristig umsetzbare Maßnahmen 

zur Verbesserung der Sanktionsdurchsetzung realisiert worden sind, sollen mit dem Sank-

tionsdurchsetzungsgesetz II strukturelle Verbesserungen bei der Sanktionsdurchsetzung und 

bei der Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland auf den Weg gebracht werden. 

A. Wesentliche Regelungen des Gesetzentwurfs: 

1. Schaffung einer Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung auf Bundesebene zur 

Durchsetzung des Sanktionsrechts in der Bundesrepublik Deutschland 

Mit Protokollerklärung vom 20. Mai 2022 im Bundesrat zum Sanktionsdurchsetzungsgesetz I 

hat die Bundesregierung zugesagt, zügig einen Vorschlag für ein Sanktionsdurchsetzungs-

www.bundesfinanzministerium.de 

http:www.bundesfinanzministerium.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seite 2 gesetz II einzubringen, der die Schaffung einer Bundeszuständigkeit für die Ausübung der 

Befugnisse der §§ 9a ff. des Außenwirtschaftsgesetzes vorsieht. 

Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung soll im Geschäftsbereich des Bundes-

ministeriums der Finanzen angesiedelt werden, um Synergieeffekte vor allem zwischen der 

Sanktionsdurchsetzung und der Geldwäschebekämpfung zu erzielen. Aufgrund der zuge-

sagten zügigen Umsetzung sowie aus Effizienzgründen soll die Angliederung zunächst an 

eine bestehende Behörde (Generalzolldirektion) erfolgen und im späteren Verlauf in die neu 

zu errichtende Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität überführt werden. 

2. Schaffung eines Verwaltungsverfahrens zur Ermittlung von Vermögen sanktio-

nierter Personen und Personengesellschaften sowie eines korrespondierenden 

Registers 

Mit der Schaffung der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung werden auch die relevanten 

Befugnisse für die sanktionsbezogene Vermögensermittlung und die Schaffung eines Regis-

ters für Vermögenswerte sanktionierter Personen und Personengesellschaften im Sanktions-

durchsetzungsgesetz II geregelt, einschließlich der Möglichkeit der Erfassung von Ver-

mögenswerten, die in einem sanktionsbezogenem Vermögensermittlungsverfahren nicht ein-

deutig zugeordnet werden können. Für dieses Verfahren wird auch eine Zusammenarbeit mit 

allen relevanten Behörden auf Bundes- und Länderebene geregelt. 

3. Einrichtung einer Hinweisannahmestelle 

Bei der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung soll (nach dem Vorbild der EU-Hinweis-

geberstelle) eine Hinweisannahmestelle eingerichtet werden, die aus dem In- oder Ausland 

eingehende Hinweise zu Sanktionssachverhalten entgegennimmt, diese auf Werthaltigkeit 

prüft und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen zur Aufklärung veranlasst.  

4. Möglichkeit der Bestellung eines Sonderbeauftragten zur Überwachung der Einhal-

tung von Sanktionen in Unternehmen 

Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung erhält die Möglichkeit zur Bestellung eines Son-

derbeauftragten zur Überwachung der Einhaltung von Sanktionen, wenn eine juristische 

Person oder eine Personengesellschaft gegen Bereitstellungs- oder Verfügungsverbote ver-

stößt oder verstoßen könnte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 3 

5. Transparenzmeldungen durch die Notare 

Bei Gründungs- und Änderungsakten, die transparenzpflichtige Vereinigungen oder 

Rechtsgestaltungen betreffen, sollen künftig die Notare die Meldungen zum 

Transparenzregister übernehmen und nicht mehr die Beteiligten selbst. 

6. Verknüpfung von Immobiliendaten mit dem Transparenzregister 

Über das Transparenzregister sollen Angaben zu Immobilien von Vereinigungen (juristische 

Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften) zugänglich sein. Es han-

delt sich hierbei um eingeschränkte Angaben zu Eigentümer und Flurstück. Da es noch einige 

Jahre in Anspruch nehmen wird, bis in Deutschland ein bundeseinheitliches 

Datenbankgrundbuch zur Verfügung stehen und die Datenmigration vollständig 

abgeschlossen sein wird, ermöglicht dies zur Überbrückung des bis dahin verbleibenden 

Zeitraums und zur Risikoeinschätzung von Behörden und Verpflichteten die 

Kenntnisnahmemöglichkeit, zu welcher Vereinigung und in welchem der ca. 

530 Grundbücher in Deutschland Immobilieneigentum eingetragen ist. Da Umfirmierungen, 

Verschmelzungen und andere gesellschaftsrechtliche Veränderungen in den Grundbüchern 

nicht immer zeitnah nachvollzogen werden, können Suchvorgänge in Grundbüchern mit 

aktuellen (geänderten) Unternehmensbezeichnungen, die im Grundbuch nicht nachvollzogen 

wurden, nicht zu Treffern führen. Mit der angestrebten Gesetzesänderung wird die Zuordnung 

von Immobilieneigentum auch bei gesellschaftsrechtlichen Veränderungen deutlich 

vereinfacht. 

7. Mitteilungspflicht von Vereinigungen mit Sitz im Ausland, die Immobilieneigentum 

in der Bundesrepublik Deutschland halten (auch Bestandsfälle statt bisher nur bei 

Neuerwerb) 

Ausländische Gesellschaften, die im Inland Immobilieneigentum unmittelbar oder über 

Anteilserwerbe (sog. Share Deals) neu erwerben, sind bereits gegenüber dem Transparenz-

register mitteilungspflichtig. Künftig soll diese Mitteilungspflicht auch bei Bestandsimmo-

bilien bestehen. Entsprechende Mitteilungen müssen bis zum 31. Dezember 2023 erfolgen. 

8. Einführung eines Barzahlungsverbotes bei Immobilientransaktionen 

Die Bundesregierung hat aus dem Koalitionsvertrag und aus dem Bericht des Finanz-

ausschusses vom 18. Mai 2022 (BT-Drs. 20/1892, S. 29) zum Sanktionsdurchsetzungsgesetz I 

einen priorisierten Auftrag zur Einführung eines Barzahlungsverbotes bei Immobilientrans-

aktionen. Die Umsetzung erfolgt daher im Rahmen des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes II. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 4 

9. Schaffung von mehr Transparenz bei der Figur des fiktiven wirtschaftlich Berech-

tigten nach § 3 Absatz 2 Satz 5 des Geldwäschegesetzes 

Die Figur des sogenannten fiktiven wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister soll 

zur Vermeidung von Umgehungsfällen und zur Verbesserung der Transparenz über Eigen-

tums- und Kontrollstrukturen präzisiert werden. Hierfür sollen mitteilungspflichtige 

Rechtseinheiten künftig begründen, warum sie von der Figur des fiktiven wirtschaftlich 

Berechtigten Gebrauch machen. Bei Eintragung eines fiktiven wirtschaftlich Berechtigten ist 

daher zukünftig von der eintragungspflichtigen Rechtseinheit zwingend entweder die Fall-

gruppe anzugeben, dass keine natürliche Person die Voraussetzungen eines wirtschaftlich 

Berechtigten nach § 3 Absatz 1 oder § 3 Absatz 2 Satz 1 bis 4 erfüllt (z. B. „Streueigentum“) 

oder die Fallgruppe „wirtschaftlich Berechtigter nicht ermittelbar“. Dies ermöglicht es den 

Verpflichteten, der (verdächtigeren) zweiten Fallgruppe risikoadäquat gegenüberzutreten. 

10. Nutzbarmachung von Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten für Behörden 

und Verpflichtete 

Mit dieser Regelung sollen die Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten (EKÜ), die das 

Transparenzregister im Rahmen des Verfahrens zur Prüfung einer Unstimmigkeitsmeldung 

nach § 23a Absatz 3a des Geldwäschegesetzes erstellt, für Behörden und Verpflichtete nutz-

bar gemacht werden. 

11. Erklärung von VN-Listungen für unmittelbar anwendbar 

Um zeitliche Lücken bei der Umsetzung von Neulistungen durch die Vereinten Nationen 

(VN) zu vermeiden, soll mit diesem Gesetz eine Listung auf VN-Ebene im Inland automa-

tisch für anwendbar erklärt werden. 

12. Anpassung der Zuverlässigkeitsregelungen in den Finanzaufsichtsgesetzen 

Mit den Ergänzungen in den Finanzaufsichtsgesetzen soll in allen Finanzaufsichtsbereichen 

für natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften, die selbst in einer EU-

Sanktionsliste aufgeführt sind, künftig eine unwiderlegliche Fiktion der Unzuverlässigkeit 

greifen. Für solche Personen, die für sanktionierte natürliche und juristische Personen sowie 

Personengesellschaften tätig sind oder deren Interessen wahrnehmen, soll hingegen nur eine 

Regelfiktion der Unzuverlässigkeit gelten, die die Widerlegung der Regelfiktion in besonders 

gelagerten Fällen ermöglicht. Mit diesen Regelungen soll es der Aufsichtsbehörde ermöglicht 

werden, Verstößen gegen und Umgehungen von EU-Sanktionen durch beaufsichtigte Unter-

nehmen effektiv entgegenzutreten. Zugleich soll die Integrität des Finanzmarktes vor einer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Seite 5 typischen Gefahrenlage bei Funktionsträgern und Anteilseignern von beaufsichtigten Unter-

nehmen, die selbst auf einer EU-Sanktionsliste stehen oder für ein sanktioniertes Unter-

nehmen tätig sind, geschützt werden.  

Das Gesetz bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. Aufgrund der europarechtlich vor-

gegebenen Fristen muss das Gesetz zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. Es wird angestrebt, 

das Bundeskabinett am 26. Oktober 2022 mit dem Gesetzentwurf zu befassen. 

B. Ausblick: 

Folgende zusätzliche Maßnahmen sind über die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen 

hinaus geplant: 

1. Verknüpfung des Registers zum Vermögen sanktionierter Personen mit anderen 

Registern und weitere Registerverknüpfungen 

Durch weitere Verknüpfungen von vorhandenen Registern und die Schließung von Schlupf-

löchern sollen die Daten mit Vermögensbezug strukturiert, für die Zuordnung von wirtschaft-

lich Berechtigen zu Ihrem in Deutschland gelegenen Vermögen effektiv nutzbar und durch-

suchbar gemacht werden. Es wird dadurch nicht zur Aufgabe des Transparenzregisters, selbst 

forensisch zu ermitteln. 

2. Immobilientransaktionsdatenbank entsprechend dem Vorschlag der Bundesnotar-

kammer 

Angaben aus notariellen Beurkundungen zu Immobilientransaktionen sollen in einer neu auf-

zubauenden Datenbank gespeichert werden, die den zuständigen Behörden im Bereich der 

Sanktionsdurchsetzung sowie den Stellen für die Kriminalitäts‐ und insbesondere Geld-

wäschebekämpfung einen volldigitalen Zugriff auf aktuelle Daten ermöglichen. Die 

Bundesregierung wird zeitnah im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten ein umfassendes 

Konzept für eine Immobilientransaktionsdatenbank erarbeiten. 

3. Weitere Maßnahmen gegen Vermögensverschleierungen 

Es besteht Einigkeit, derzeit bestehende Schlupflöcher bei der Ermittlung und Transparenz 

der wirtschaftlich Berechtigten konsequent zu schließen und dazu im Rahmen des beabsich-

tigten Gesetzes zur Verbesserung der Geldwäschebekämpfung eine Ermittlungsmöglichkeit 

zur Aufklärung nicht bestimmbarer wirtschaftlich Berechtigter für eine Bundesbehörde zu 

schaffen. Unabhängig von den Fortschritten durch das  Transparenzregister- und 

Finanzinformationsgesetz, das Sanktionsdurchsetzungsgesetz I sowie in dem vorliegenden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 6 Gesetzentwurf wird die Bundesregierung im Dialog mit den Ländern dort, wo möglich, 

vorantreiben, dass die Register für Immobilien und Unternehmen aktuelle und korrekte 

Angaben über die wirtschaftlich Berechtigten enthalten oder zu ihnen verlinken. Es besteht 

darüber hinaus Einigkeit, dass weitere Befugnisse für Fälle, die besondere Risiken in Bezug 

auf Geldwäsche oder Sanktionen aufweisen (risikobasierter Ansatz), geschaffen werden 

sollen, wenn unklar ist, wer die faktische Kontrolle über das Vermögen ausübt. Fokus liegt 

hier auf hochwertigen Vermögensgegenständen wie Immobilien, deren Eigentumszuordnung 

vollständig unklar oder offensichtlich verschleiert wird (Zwischenschaltung juristischer 

Personen mit Sitz im Nicht‐EU-Ausland). Mit Blick auf die Eigentumsgarantie sind die daran 

anzuknüpfenden Rechtsfolgen sorgfältig zu bestimmen. Sofern in diesen Fällen auf Verlangen 

der zuständigen Behörden der wirtschaftlich Berechtigte von Vermögen durch den Inhaber 

nicht nachgewiesen werden kann, erfolgt im Rahmen der verfassungsrechtlichen Grenzen eine 

weitgehende Verfügungsbeschränkung oder Eigentumsentzug. 

4. Maßnahmenpaket zur Geldwäschebekämpfung 

Im Zuge des vom Bundesministerium der Finanzen vorgestellten Konzepts zur schlagkräfti-

gen Bekämpfung der Finanzkriminalität wird unter frühzeitiger und umfassender Einbindung 

der Ressorts an Maßnahmen zur Beseitigung der durch die Überprüfung Deutschlands durch 

die Financial Action Task Force festgestellten Defizite und an weiteren Verbesserungen des 

Rechtsrahmens gearbeitet. Dies schließt aufbauorganisatorische Änderungen durch Aufbau 

einer neuen Bundesoberbehörde ebenso ein wie die Stärkung der Ermittlungen bei komplexen 

und internationalen Geldwäschefällen sowie Verbesserungen bei der Aufsicht im Nichtfinanz-

sektor. 

C. Zum Verfahren: 

Bitte senden Sie Ihre schriftlichen Stellungnahmen zum Referentenentwurf und ggf. Ihr 

Einverständnis zur Veröffentlichung Ihrer Stellungnahme bis zum 

20. Oktober 2022 (12:00 Uhr) 

per E-Mail an poststelle@bmf.bund.de. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Zollickhofer 

Dr. Sattler 

(Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist ohne Unterschrift gültig) 
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